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Betrifft 

Österreichischer Radsport-Verband, Sportliche Veranstaltung auf Straßen, Radrennen am 
24. Mai 2026 
 
 

Verordnung 

 

Die Bezirkshauptmannschaft Amstetten verordnet gemäß § 44a StVO 1960 aus Anlass 

der Abhaltung eines Radrennens am 24. Mai 2026 im Gemeindegebiet von Amstetten, 

Euratsfeld, Neuhofen/Ybbs und Winklarn, folgende vorübergehende Verkehrsverbote und 

beschränkungen: 

 

1.  

auf dem gesamten Rundkurs beginnend bei der Kreuzung L 90/L 6129 

(Schaffenfeld) auf die Dauer des Rennens. 

 

2.  in Amstetten 

a) auf dem Hauptplatz Amstetten ab der Einmündung der Kirchenstraße bis zur  

    Einmündung der Mühlenstrraße von ca. 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  

a) auf dem gesamten Rundkurs der Nachwuchs- u. Kinderrennen von  

    ca. 12:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr.  

 

3.  in Amstetten  

 in der Zeit von ca. 12:00 bis ca. 16:00 Uhr ist die bestehende Einbahnregelung in  

 der Kirchenstraße umzudrehen.  
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Gemäß § 44a Abs 3 StVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Aufstellung der 

Verkehrszeichen in Kraft. 

 

Für die Bezirkshauptfrau 

S t e i n k o g l e r 

 

 

 

 


















